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Amtsblatt zur Laibacher Ieitnng Nr. I5l)
Donnerstag den H. Iu l i 1867.

(193-y Kundinachunss.
Die für das erste Semester 1867 ulit

zwanz ig G u l d e n ö . W .
für jede Bankactic bestiiulilte Dividende taun vom

I . J u l i 18<>7

angefangen bei der Actiencassc der Nationalbank
behoben werden.

Wien, am 25. I n n i 18s?7.
Pipitz, Trebisch,

Vaiil-Gouvrriiriir. Baut - Dirrclor.

(1 <^0—3) ^'r. 2961.

Kundmachung
des k k Hauptstcueralntcs Llnbnch,

betreffend die Neberreichun^ der Hansbeschrei«
bunssen ,,nd »au^zinsbekenntnisse für die Zeit

seit weorqi «^«7 bishiu »z4tt^.

Zuiu Zwecke der Umlcgung der Hauszinsstcucr
fnr das nächstfolgende Vcrwaltungsjahr 1808 sind
die vorgeschriebenen Hansbeschreibungcn nnd Ziils-
crtrags-Nekenntllisse für die Zeit von Heorgi 1867
bisGeorgi 1868 anf die bis nun üblich gewesene
Art bei dem gefertigten k. k. Hauptsteucramte in-
nerhalb der nntcn festgesetzten Termine während
den vor- und nachmittägigen Amtsstunden einzu-
reichen.

Die Herren Hauscigcnthümcr, Nutznießer, Ad-
ministratoren nnd Sequester von Gebäuden, so wie
deren Bevollmächtigte hier in der Stadt nnd den
Borstädten Laibachs werden sonnt zur rechtzeitigen
uud genauen Vollziehung der in dieser Angelegen-
heit bestehenden Gesetze und Vorschriften angewie-
sen und aufgefordert, sich bei Abfassung der Haus-
beschreibungen, dann der Hauszins-Bekenntnisse
genau nach der in voller Wirksamkeit bestehenden
Belehrung vom 26. Juni 1820 zu benehmen, wo-
bei zugleich bemerkt wird, daß auch alle Hütten,
Buden, Kramläden, deren Benützung oder Bcrmie-
thung dem Eigenthümer nicht blos zeitweise zusteht,
und bezüglich welcher diesem auch das Eigenthum
der Grundfläche, auf der sie errichtet sind, zukömmt,
so wie alle zu einem Hause gehörigen vermietheten
Hofräume, Objecte der Hauszinsstcner bilden.

nisse, gleichwie die denselben beizuschließcndeu Haus-
beschreibungen sind vor ihrer Ucbcrreichung/noch
emer sorgfältigen Prüfung vorzüglich in folgenden
Michtungen zu unterziehen:
. 1. Ob in diefelbcn alle Hausbcstandtheile

richtig aufgcuommeu wurden; die Hausbcstandthcilc
sind nämlich mit, ihrer Lage nach von zuunterst
angefangen, fortlaufeudeu Zahlen, wie dies die Be
lchrung vom 26. Juni 1820 anordnet, in den
^ekcnntmsscn — geuan übereinstimmend mit den
^cschreibungcn — aufzuführen.

Die bei einein oder dem andern Hanse gegen
oas verflossene Jahr eingetretenen Aenderungen
müssen jedesmal in der Hausbeschreibung, und zwar
den ^ ' ^ „ A l l m o r k l l t t ^ nachgewiesen wcr-
^ , / "? ^ ^''ufen bei jenen Häusern, welche sich
ganz oder zum Theile im Genusse von Baufrei
phren befanden, die stmerfreien Bestandtheile durch
ails keme andere Zahlmbezeichnung erhalten, als
M e welche stc durch die Banfreijahres-Belvillignng

Das Dccret, Uiittelst »vclchenl eine noch gül-
ttgc zcttllchc Ziussteuerbefreiuug bewilliget wurde,
ist jedesmal i» der Co loune ' „Anmcrkun f t "
ailfzufuhren. "

>. c^' 3 N"'"" dicjciiigcu Zinsbeträge, welche
nut Berücksichtigung der etwa eingetretenen Zins
stclgcrungen «der Zinsermäßigungeu für jedes der
dier Quartale des Jahres 1867 bcduugeu wllr-
den, nnd welche den Maßstab zur Bemessung der
Hanszmssteuer für das Steuer ^crwaltuugsjahr
.... ^ 5" "toe" haben, sowohl nach ihren viertel-
M-lgen Theübcträgen als in ihren ganzjährigen

Summen aufgenommen wnrdcn. Hierbei wird mit
Veziehimg auf die FH 15> uiid 16 der erwähnten
Belehrung erinnert, daß nebst den verabredeten baren
Micthzinsbeträgcn auch alle ails Anlaß der Miethe
sonst noch bedungenen Lcistuugcn im Gelde, an
Arbeit nnd Naturalien, an Steuern und Ncpara-
tursbciträgen u. dgl. in Anschlag zu bringen nnd
cinznbckenncn sind; daß die von den Hauscigen-
thümcrn selbst benutzten, oder an Anverwandte,
Hansverwalter, Hausmeister, sonstige Angehörige
oder Dicustlcutc überlassenen Wohnungen — nm
sonst einzutretenden ämtlichen Zinswcrthscrhcbnngcn,
wie solche in den Jahren 1864 bis 1866 gegen
mehrere Hausbesitzer bereits dnrchgcführt wurden,
zn bcgcgcgncn — mit den Miethzinfcn der übrigen
Wohnungen desselben oder der nachbarlichen Häw
scr iu billiges Ebenmaß zn setzen, also mit jenen
Zinsbeträgen cinzubckennen sind, welche für diesel-
ben von fremden Partien, abgesehen von allen Nc-
benrücksichten, erzielt werden könnten, beziehungs-

weise früher wirklich erzielt wurden; endlich, daß
l voll Seite der Hansbcsitzcr oder deren Bevollmäch-
tigten nach der Bestimmung des H !>0 der Belch
rllug der gestattete 15)perceutige Abschlag weder von
den Zinsungcn der in eigener Benützung stehenden,
n̂och von jenen der vermicthctcn Wohnungen still-

^ schweigend veranlaßt werden darf, weil dicS Sache
!dcr Zinscrhebungsbchördc zn bleiben hat.
z Z. Ob die eingestellten Zinsbeträge, wie sol-
,ches die tztz 21 , 22, 23 der Bclchrnng vorzcich-
!nen, je nach Bestand und Dauer der Miethe be-
züglich ihrer Nichtigkeit von sämmtlichen Wohn-
! Parteien eigenhändig bestätiget, oder bei des Schrei-
bens unkundigen Micthparteicn dnrch einen Na-
nicusschreibcr als Zeugen unterfertiget seien, wobei
die Micthvartcien zugleich aufmcrlsaiu gemacht
werden, daß im Falle der Bestätigung einer un-
richtigen Zinsangabc auch sie eiucr verhältuißmä

!ßigcn Bestrafung unterliegen.

Zu diesem Punkte werden die Herren Haus-
leigenthümcr iliit Einweisung a,lf das kaiserliche
, Patent vom 1l>. Sepwubcr 185)7, womit die öster-
reichische Währung als der alleinige gesetzliche Münz-
end Nechnnngsfuß angeordnet wilrde, ausiuerksam
^gemacht, daß in den Zinsertragsbckeuntnisseu die
Miethzinsc in österr. Währung cinzustcllcu kommen,
z 4. Ob auch richtig alle unbewohnten und
, nnbcnützt stehenden Hausbestaudtheile nach Vorschrift
j dcr ^ 25i nnd 26 der Belehrung mit den ange-
!iucsscncn Zinowerthsbcträgcn angesetzt seien, weil
für den Fall der Fortdauer des Unbenütztseins dcr̂
selben über eingebrachte besondere Anzeigen der
Anspruch anf vcrhältnißmäßige Abschreibung der
vorgeschriebenen, beziehungsweise Mckersatz der be-
reits eingezahlten Zinssteucrgebühr erwächst.

Das unterbliebene Embekenntniß eines ans
der Bcrmiethnng von Hansbcstandthcilcn bezogenen

) Zinses ist auch dann eine als Zinsverheimlichung
! strafbare Unrichtigkeit, wenn diese vcrmictheten Haus
bestandthcile für sich allein oder mit anderen ver-
eint als in der eigenen Benützung des Hanseigen
thümcrs angegeben uud als folche ohuc Alisatz
seiucs Zinswerthcs gclasseii werden.

Auch müssen zufolge des hohen Gubcrnial-
Intimatcs voui 24. Ju l i 1840, Z. 18051, in
die Hanözinsbekcnntnisse die Fcuerlösch Ncquisitcn-
Dcpositoricn uud die Fleischbänke einbezogeu wer-
den, weil für die gcuannten llbicationcn, wenn
sie gleich keinen reellen Zinsertrag abwerfen, doch
im Wege der Parisication ein angemessenes Zins
crträgniß ermittelt werden kann.

Am Schlüsse jedes Zinsertragsbckeuutnisscs
ist die Klausel, wie solche der tz 27 der Bclch-
ruug vom 26. Juni 1820 vorzcichuct, beizusetzen
und das Bekenntniß eigenhändig von dem Hans-
cigcuthümcr oder dessen bevollmächtigten Stellver^
trctcr, bei Curalidcn durch den Curator zu unter
fertigen.

Sind mehrere Perfonen Eigenthümer eines
Hauses, so ist das Bekenntniß von allen eigen-
händig zn unterfertigen und darf demselben kein
Collcctivnahmc beigesetzt werden.

Jene Individnen, welche zur Perfassung, Un-
terfcrtigung und Ucberrcichung der Zinsertragsbe-
kenntnisse von Seite der dazn Verpflichteten bcanf
tragt oder ermächtigt werden, haben eine auf diesen
Act lautende Specialvollmacht dem Bekenntnisse
beiznlegcn, doch wird ausdrücklich bemerkt, daß im
Falle einer in demselben entdeckten Unrichtigkeit
oder eines Gebrechens nur die Bollmachtsgebcr, d. i.
die Hausbesitzer selbst, oder die nach den tztz 27
nnd 28 der Belehrung vom 26. Juni 1820 zur
Fassionscinbringnng ^crpsiichtetcn dem Stcucrfonde
verantwortlich nnd haftend bleiben.

Die Namcnsfcrtigcr der des Schreibens un-
kundigen Parteien, denen die in der Fassion aus-
gesetzten Zinsbeträge genau angegeben werden müssen,
bleiben für das beizusetzende îrcuzzcichen verant-
wortlich, und cS wird hier blos noch beigefügt,
daß zur Namcnsfcrtigung niemand aus der Fa-
milie oder aus der Dienerschaft des Hauseigenthü-
lncrs verwendet werden darf.

Bei schreibcnsunkundigen Hauseigcnthümern
, muß das beigesetzte eigenhändige ätreuzzeichen außer
dem Namensfertigcr auch noch ein zweiter schrei
benskundigcr Zeuge bestätigen.

Fiir jedes mit einer besondern Conscriptions-
zahl oder znglcich mit mehreren derlei Zahlen be-
zeichnete Haus, so wie für )edes andere für sich
bestehende Hauszinssteuerobject ist ein abgesondertes
Zinsbekcnntniß zu überreichen, und es sind nicht
die Zinscrtragsbekcnntnisse von mehreren, einem
Eigenthümer gehörigen Häusern mit einander zu
verbinden.

Zur Uebcrrcichuug der eben besprochenen Haus
bcschreibungen und Hanszinsertrags-Fassionen sind
nachstehende Termine festgesetzt worden, und zwar:

n ) D e r i n n e r e n S t a d t
der 5. H u l l ißl'.? sNr die Hnnkr L.-.Nv. 1 bi? n.">, 1<X)
.. !». " ,. ,. ,. Il,i ., ., 200
„ l<>. „ ., ,. >'l'l „ .. >>", '<

«») Der Tt. Peter-Vorstadt
dcr l l . J u l i 1»5»7 für die Häuser (5.-̂ 1i>. 1 bis i i^l, liu, l),

<> Der Kapuziner-Vorstadt
dcr 12. J u l i 1K<:7 jiil dir Hiiüsrr C.̂ .>ir. I dis i'«l, !ill,!)

<l) Der (Hradischa-Vorstadt
^ r l i t . J u l i ^ ^ 7 ,'iir dir Hiinscl (5 ^ülir. l l>i« ii.< j, i,n, <

»») Der Pulana-Vorstadt
drr liV J u l i I"<!7 slir dir Häusrr E,-3ir. l bis jn,!. 1,tl, 5',

«) Der Karlstadter-Vorstadt
dcv l<i. J u l i 1 ^ ^ siir dir Häusrr (5,-^il, 1 liiö ,i,, i >,ü «

^ ) Der Vorstadt.^iihnerdorf
drl l 7 . J u l i 1̂ <i? für dî ! Häuser 6,-Nr. I die i i^! , l,ll. <̂ ,

>,) Der Vorstadt Krakau
drr 18. J u l i 1tt»!7 für dic Häuscr C.^^ir. 1 die !»<!>. !,tt. c.

i ) Der Vorstadt Tirnau
dr r 1!>. J u l i 1 ^ ! ? f ü r d i r H ä n s l i ^ , - N > . I b iö ! ' .<! , l<ll, l^,

l i ) F ü r den Karolinenssrund
drr 20. J u l i !«<'>? fl!r dir Häuser L.-Nr. 1 bis im^n-e 60.

Einfache Erklärungen, daß sich der Stand
der Miethzinsc seit dein vorigen Jahre nicht ge-
ändert habe, werden nicht angenommen.

Wer die angegebenen Fristen zur Ucberrci-
chung der .<dausbcschrcibuua.cn und der Zinscrtrags-
Bckcnntmsse nicht zuhält, verfällt in die mit tz 20
der Belehrung für die Hauseigcnthümer vorgeschrie-
bene Behandlung.

Die besprochenen Zinsertrags - Bekenntnisse
sollten in der Regel von den Hauseigcnthümern
persönlich überreicht werden, jedoch will man davon
gegen dem abgehen, daß die rcspcctivcn Herren
Hansbcsitzcr zur Ucbcrrcichung derselben nur solche
Judivi'dncn abordnen werden, welche zur Behebung all-
fälliger Anstä'ndc eine entsprechende Aufklärung zu ge-
ben oder eine Belehrung aufzufassen im Stande sind.

Laibach, am 24^ I n n i 1867.
K . k. Haupt^cueramt.
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(192—3) Nr. 2106. !

Kundmachung.
I m Sprengel dieses Odcrlandesgerichtes sind

mehrere Auscultantenstcllen mit und ohne Adjutum
zu besetzen.

Bewerber um solche Stellen, welche, wenn
sie in Kram angestellt zu werden wünschen, die
Kenntniß der slovcnischcn Sprache ausweisen müs-
sen, haben ihre gehörig zu belegenden Gesuche

b i s Ende J u l i d. I .
im vorgeschriebenen Wege an dieses Oberlaudes-
gcrichts-Präsidium zu richten.

Graz, 26. Juni 1867.
Vom Präsidium des k. k. Vl'erlandcsgcrichtes.

(197—1) Nr. 358.

Kundmachung.
Die nächste Prüfung aus der Staats-

rechnungs-Wissenschaft wird am 2 2 . I u l i
1 8 6 7 a b g e h a l t e n w e r d e n .

Diejenigen, welche sich dieser Prüfung unter-
zieheu wollen, haben ihre nach H 4 , 5 und 8 des
Gesetzes vom 17. November 1852 (Rcichsgesetz-
blatt Nr . 1 vom Jahre 1853) verfaßten, vollstän^
dig instruirten Gesuche

d i s l ä n g s t e n s 1 8 . J u l i 1 8 6 7
au den unterzeichneten Präses einzusenden und darin
insbesondere d o c n m e n t i r t nachzuweisen, ob sie
die Borlesungen über die Berrcchuungskunde frecmen-
t i r t oder, wcuu sie dieser Gelegenheit entbehrt haben,
durch welche Hilfsmittel sie sich als Autodidakten
die erforderlichen Kenntnisse angeeignet haben.

Nicht gehörig belegte Gesuche werden abschlä-
gig verbeschiedcn werden.

Graz, am 25. Juni 1867.
P räses der P r ü f u u g s - (5 o m m i s s i o u aus
der S t a a t s r c c h n n n g s - Wisscusch a f t f ü r

Steiermark, Kärnten und Krain.
Josef <3al. Lichtnessel m. p.,

l. l. Statthalterri-Ralh,

(201—1) ' Nr. 7919.

Kundmachung.
Die französische General-Postdirection hat die

Beschwerde erhoben, daß bei den französischen Post-
ämtern häufig rccommaudirtc Briefe ails Oester-
reich einlangen, welche nur mit Einem Siegel oder
derart verschlossen sind, daß die Siegel nicht alle
Flügel des Umschlages vereinigen.

I n Folge dieses mangelhaften Verschlusses
treten häufig Verzögerungen in der Bestellung ein,
da die französischen Postämter angewiesen sind, den
vorschriftsmäßigen Verschluß solcher Briefe selbst zu
bewerkstelligen.

Es wird demnach in Erinnerung gebracht,
daß rccommandirtc Briefe nach und über Frank-
reich in einem besonderen Umschlage verwahrt und
wenigstens mit zwei h a l t b a r e » Siegeln vcr-^
schloffen sein müssen. !

Die Siegel-Abdrücke sind von dem Aufgeber!
mit einem und demselben Petschafte in der Weise ^
anzubringen, daß sie alle Flügel des Umschlages^
vereinigen.

Trieft , den 27 . I u u i 1867 .

K. k. küstenländische Postdirection.

(202—1) Nr. 5094.

Licitlttions-Kundmachultg.
I n Folge Erlasses der hohen k. k. Landes-

regierung vom 30. Juni 1867, Z. 50!)4, wegen
Ausführung nachstehender Wasserbauten am Save-
Flussc, und zwar:

1. Herstellung der Steinbnhnen im D. Z. IV/7 bis
V/0 mit . . . 1085 f l . 64 kr.

2. Reconstruction des Bcrschlie-
ßungswerkcs bei D. Z. V/1 mit 295 „ 1 8 „

3. Stcinwmfsherstcllung im D.
Z. V/1—2 mit / . 696 „ 49 „

4. Herstellung der Landeinbin-
dung im D. Z. V/3 — 4 mit 307 „ 30 „

5. Herstellung des Berschliesmngs-
wcrkes im D. Z .V /6—7mi t 2915 „ 5 4 „

wird die öffentliche mi'nulmäo Licitation Montag
den 15 . J u l i d. I . ,

von 9 bis 12 Uhr Bormittags, bei dem k. k. Bezirks-
amtc zn Gnrkfcld unter den für Wafscrbanfühnmgcn
bestehenden Bedinguissen abgehalten werden.

Bcdingniß gemäß verfaßte, mit 50 kr. markirte
schriftliche Anbote, welche an der Adresse die Be-
zeichung „Offert für Wasserbauten" enthalten, sind
bis zum Beginne der mündlichen Berhaudlung beim
k. k. Bezirksamte Gurtfeld einzubringen. j

I n jedem Falle hat der Bewerber das 5pcrc.
Reugeld zn erlegen.

Die auf diese BerHandlung Bezug nehmenden
Acten werden vor der Licitation bei der k. k. Bau-
efpositur Gnrkfcld zur Einsicht auflicgcu.

K.k.BaucfpositurGurkfeld, am30. Iun i 1867.

^ K u n d m a c h u n g .
Zur Sicherstelluug des Heubcdarfcs im Subarrendirungswege für

das ^Auslangen vom 1 . September bis Ende October 1867, wie solche in
der angehängten Uebersicht für alle Stationen des hicrscitigcu Vcrpflegs-
bezirkes ersichtlich sind, wird

a m K O . J u l i R 8 6 7 ,

vormittags 10 Uhr, in der Kanzlei der k. k. Militär-Verpflegs-Vcrwal-
tung zu Laibach eine öffentliche Licitation mittelst schriftlicher Offerte statt-
finden.

Unternehmungslustigen wird zn ihrer Richtschnur Folgeudcs bekannt
gegeben:

1 . Die schriftlichen Offerte, gesiegelt, mit 50 kr. Stempel versehen
und nach weitcrs ersichtlichem Formulare verfaßt, sind längstens bis 10 Uhr
Bormittags des obigcu Behandlungstageö der k. k. Militär-Berpflegs-Ber-
waltuug zu Laibach einzureichen.

2. Jeder Offerent hat sciu auf 5 Percent des Werthes der offerirteu
Enbarrendirnngs - Artikel berechnetes Badium nnter besonderem Convert
bei der Bchandlnngs - Commission einzureichen oder über dessen bei der
nächsten Militärcasse bewirkten Erlag den Depositenschein einzusenden, welches
Vadinm nach Schluß der Behandlung denen, die nichts erstehen, rück- ^
gestellt, vom Erstehcr aber bis zur erfolgten höheren Entscheidung rück-
behalten wird und beim Coutractsadschlusse als Caution auf 10 Percent zu
ergänzen ist.

3. Ueber das Behaudlungs - Resultat wird sich die Entscheidung der
höhern Behörde vorbehalten, daher Offerte, welche einen kürzeren als 14tä-
gigen Entscheidungs - Termin ansprechen, gar nicht berücksichtiget werden.
Es steht dein Aerar f re i , die Anbote auf die ganze ausgeboteue Pachtzeit

oder nur auf eine kürzere Dauer und auch nnr für einzelne Artikel zu
genehmigen.

4 . Offerte ohne Vadien, oder solche, welche später eiulangcn, oder
die den kundgemachten Bedingungen nicht entsprechend verfaßt sind, bleiben
uubcrücksichtigct.

5. Auswärtige, der Bchandlnngs-Commission nicht bekannte Offe
renteu haben ein ortsobrigkeitlichcs, von der politischen Behörde bestätigtes
Ccrtificat über ihre Untcruehmuugsfähigteit für das iu Rede stehende Sub
arrcudirungsgcschäft beizubringen.

Die sonstigen im Behandlungs-Protokoll aufgenommenen Bcdiugnissc
können täglich in den Amtsstuuden iu der hiesigen Berpflegs-Magazins-
Kanzlci eingesehen werden.

Subarrendirungs'Offerts-Formulare.
Ich Eudcsgefertigter, wohuhaft zu N. (Or t , Bezirk, Land), erkläre

hiemit in Folge der Ausschreibung ddo. Laibach 1. Ju l i 1867, für die
Station N.

die Portion Heil « 10 Pfund zu kr., sage . . . .

im Wege der Subarrcndirung unter genauer Zuhaltung der kundgemachten und
aller sonstigen für die Subarreudiruug bestehenden, im BehandlungS Protokoll
aufgenommenen CoutractsBedingnisse an das k. k. Mil i tär abzugeben und
für dieses Offert mit dem erlegten Badium von . . . f l . haften zu wollen.

3t. am . . ten 1867.
N. N.

(Vor- und Zuname und Charaltcr.)

n eb e r s i ch t
über die durch Sulmrrcndirunn stchcr.nl stellenden Untural-Vcrpstegs -Vcdursuijse.

Die Behandlung wird abgeführt: ^"(3rfo?dern?ft^
, — —— ^^ ̂

wann und wo? , „ ! " ^ . - mit den Comurrenz-Orten für die Zeit ^ - ^
Abqal)s-(Vtatl0N 1^

'̂  P o r t i o n e n

kaibach . . . . S° l° 38 33?

I U . J u l i 1 8 8 7 H a m b u r g . . . - ^ U°m 1 . Scptcmb« ^ ^

in der Verpflegs-Maga- ^ ^ ^ - - , - bls ^ ^ ^^

zws-Kanzlei zu Laibach ^ r a r e n ^ " ^ ' ' ^ n " "u Monate für Durchmärsche Ende October 1867 ^ ^ ^

Laibach . . ! '. j — 200

K. k. Militär-Verpflegs-Magazins-Verwaltung. Laibach, am i . Iu l i ,86?.
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(1!)9—1) Nr. 860.

Bei dcm k. k. BcrgamteIdria in Kram werden
« ^ « M M e t z e n W e i z e n ,

7 t t < ^ „ K u k u r u t z
mittelst Offerte uutcr nachfolgenden Bedingungen
angekauft:

1. Das Getreide ums; durchaus rein, trocken
und unverdorben sein, uud der Mctzcn Weizen
muß wenigstens 84 Pfund, das Korn 75 Pfund
und der Knkurutz 82 Pfund wiegen.

2. Das Getreide wird von den: k. k. Wirth-
schaftsamte zu Id r ia im Magazine in den cimen-
tirtcn Gefäßen abgemessen und übernommen und
jenes, welches den Qualitäts-Anfordcruugen nicht
entspricht, zurückgewiesen.

Der Lieferant ist verbunden, für jede zurück-
gestoßene Partie anderes, gehörig aualificirtcs Ge-
treide der gleichnamigen Gattuug um den coutractmä-
ßigen Preis längstens im nächsten Monate zu licferu.

Es steht dcm Lieferanten frei, entweder fclbst
oder dnrch einen Bevollmächtigten bei der Ueber-
nahme zu iutcrveniren.

I n Ermanglung der Gegenwart des Lieferanten
oder Bevollmächtigten muß jedoch der Befund des
k. k. Wirthschaftsalutes als richtig nnd nnwidcr
sprcchlich anerkannt werden, ohne'daß der Liefe,
rant dagegen Einwendung inachen könnte.

.̂ . Hat der Lieferant das zn liefernde Getreide
l^o Id r ia zu stellen, und es wird auf Verlan-

gen dcsfelben der Wcrlsfrächtcr von Seite des
Amtes verhalten, di^ Verfrachtung von Loitfch nach
Id r ia nur den festgefetzten Preis von 24 Neu-
krcuzcr pr. Sack oder 2 Mctzen zu leisten.

4. Die Bezahlung gcfchicht nach Uebernahme
des Getreides entweder bei der k. k. Bergamts-
cassc zu Id r ia oder bei der k. k. Landeshauptcassc
zu Laibach gegen classenmäßig gestempelte Omttung.

5. Die mit eiuem 50-^eukreuzcr - Stempel
versehenen Offerte haben längstens

b i s C n d e J u l i R 8 6 ?
bei dcm k. k. Vcrgamte zu I d r i a einzutreffen.

6. I n dcul Offerte ist zu bemerken, welche
Gattung nnd Quantität Getreide der Lieferant zu
liefern Willens ist, uud der Preis I000 Id r ia zu
stellen. Sollte ein Offert auf mehrere Körner'
gattungen lauten, so steht es dcm Bcrgamtc frei,'
den Anbot für mehrere, oder auch nur für eine,
Gattnng anzunehmen oder nicht.

7. Znr Sicherstellung für die genaue Zuhal-
tung der sämmtlichen Vertrags-Verbindlichkeiten
ist dcm Offerte ein 10pcrc. Vadium entweder bar,
oder in annehmbaren Staatspapiercn zu dcm TagcS-
course, oder die Quittuug über dcsscu Deponiruug
bei irgend einer montanistischen Casse oder der k. k.!
Landcshanptcasse zn Laibach anzuschließen, widri-
gcns auf das Offert keine Rücksicht genommen wer-
den könnte.

Sollte Contrahent die Vcrtragsvcrbindlichkei'
ten nicht znhalten, fo ist dem Aerar das Recht ein-
geräumt, sich für einen dadurch zugeheudcu Schaden

sowohl an dem Vadium, als an dessen gcsammtem
Vermögen zu rcgrcssiren.

8. Denjenigen Offcrentcn, welche keine Ge-
treide-Lieferung erstehen, wird das erlegte Vadium
allfobald zurückgestellt, der Ersteher aber von der
Annahme scincs Offertes verständiget werden, wo-
dann er die cine Hälfte des Getreides b i s V « d e
A u g u s t I t z t t ? , die zweite Hälfte b i s M i t t e
S e p t e m b e r < ^ V 7 zn liefern hat.

l). Auf Verlangen werden die für die Lieferung
erforderlichen Getreide - Säcke vom k. k. Bergamte
gegen jedesmalige ordnungsmäßige Rückstclluug un
^ entgeltlich, jedoch ohne Vergütung der Drachtspesen,
zugesendet.

! Der Lieferant bleibt für einen allfä'lligcn Ver^
lust an Säcken während der Lieferung haftend.

10. Wird sich vorbehalten, gegen den Herrn
Lieferanten alle jene Maßregeln zu ergreifen, durch'
welche die pünktliche Erfüllung der Eontractsbc-
dingnisse erwirkt werden kann, wogcgcn aber auch
demselben der Rechtsweg für alle Ansprüche offen
bleibt, die derselbe aus den Contracts Bcdingun«
gen machen zu können glaubt. Jedoch wird "aus-
drücklich beduugcn, daß die aus dcm Vertrage etwa
entspringenden Rechtsstteitigkciten, das Aerar möge
als Kläger oder Geklagter eintreten, so wie auch
die hierauf Bczng habenden Sicherstcllungs- und
Ezecntionsschritte bei demjenigen im Sitze des Fis-
calamtes befindlichen Gerichte durchzuführcu sind,
welchem der Fiscus als Geklagter untersteht.

Vom k. k. Bcrganltc Id r ia , am 1. Iul i . '1867.


